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2 Urteil
Berlin, den 28.02.2024
Az. FSG-06-23-H

=;RATEN Piratenpartei Deutschland
Föderales Schiedsgericht
Pflugstraße 9a - 10115 BerlinPARTn & anrufung@fsg.piratenpartei.de

URTEIL
In dem schiedsgerichtlichen Parteiausschlussverfahren

Bundesvorstand Piratenpartei Deutschland
Pflugstraße 9a - 10115 Berlin
vorstand@piratenpartei.de

— Antragsteller, —

vertreten durch

Stephan Franzelius
stephan.franzelius@piratenpartei.de

— 1. Vertretung für den Antragsteller, —

Falk-Peter Hirschel
falk.hirschel@piratenpartei.de

|

— 2. Vertretung für den Antragsteller, —

gegen

Dr. Felix Mühlberg
Waldstraße 59a - 15566 Schöneiche bei Berlin
felix.cyano@gmail.com

— Antragsgegner, —

Eine Vertretung wurde nicht bestellt.

Aktenzeichen FSG-06-23-H

Die Große Kammer des Föderalen Schiedsgerichtes (FSG) der Piratenpartei Deutschland hat auf sei-
ner Sitzung am 28.02.2024 durch die Richter Vladimir Dragnic -Vorsitzender Richter am FSG-, Sandra
Schwab -Stv. Richterin am FSG-, Norman Chapman und Melano Gärtner beschlossen:

I. Dr. Felix Mühlberg wird aus der Piratenpartei Deutschland ausgeschlossen.

I. Die entstandenen Kosten in diesem Verfahren trägt die Piratenpartei Deutschland.

l. Sachverhalt

Am 16.12.2023 erging ein Antrag auf Einleitung eines Parteiausschlussverfahrens (PAV) seitens des
Bundesvorstandes (BuVo) an das Föderale Schiedsgericht.
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Der Beitrag umfasste inhaltlich die Erörterung der Beweggründe, die Motivation zum Wechsel im Kon-

text auch zu anderen im Kreistag vertretenden Parteien, sowie eine Kopie der abgegeben Erklärung im

Kreistag im Wortlaut. Insoweit stellt das Gericht fest, dass sich der Beklagte mit dem Wechsel in die
AfD-Fraktion inhaltlich auseinander gesetzt hat und auch die Außenwirkung hinterfragt. Daher muss
das Gericht von der Annahme ausgehen, dass hier ein Satzungsverstoß mit Vorsatz besetzt. Im Straf-

recht würde man wohl von Dolus directus 2. Grades „direkter Vorsatz“, „Wissentlichkeit“ sprechen.

4. Würdigung von Beweismitteln
Weiterhin führte der Kläger an, dass die vom Beklagten auf der Homepage der Oder-Spree-Piraten ver-
öffentlichten Beiträge gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Piratenpartei Deutschland versto-
ßen. Um diese Umstände zum Gegenstand des Verfahrens zu machen, legte der Kläger entsprechende
Unterlagen als Beweismittel vor und wies zutreffend darauf hin, dass die vorgelegten Publikationen
in der Vergangenheit erfolgten. Würde das Gericht diese Anhänge als Anklagepunkte im Verfahren be-

rücksichtigen, wären diese gemäß $ 8 Abs. 4 Satz 3 SGO nicht mehr verwertbar, da sie mehr als drei
Jahre zurückliegen. Eine Glaubhaftmachung, dass diese Publikationen dem Kläger erst jetzt bekannt
wurden, fand nicht statt.

a.
Anders verhält es sich mit den Beweismitteln, wenn diese nur als Beiwerk im Zuge der Amtsermittlung
betrachtet werden. Vom Inhalt her hatten diese nichts mit dem Antrag zutun, denn dieser beruht ein-
zig.auf dem Ereignis, dass ein Piratenmitglied in die AfD-Fraktion eingetreten war und diese lange vor
diesem Ereignis verfasst wurden.
Die Beweismittel als solche betrachtet, stehen für sich genommen nur als Beiwerk da und werden in

der Klageschrift nicht weiter gewürdigt. Auf der fernmündlichen Verhandlung wurden die Gründe des
Beibringens erörtert, aber nicht näher auf die Inhalte der Blogpost eingegangen. Auch das Gericht ging
nicht weiter auf Inhalte der Blogpost ein.

b.
Folgende Beweismittel von der Homepage der Oder-Spree-Piraten wurden dem Gericht vor gelegt:

15.03.2020 "Infektionsschutzgesetz legitimiert Notstandsverordnung"

25.03.2020 "Soforthilfe Corona Arbeitsagentur und Brandenburg"

11.04.2020 "Deutsche Verfassung außer Kraft"

19.05.2020 "Im Internet gelöscht und verschollen"

15.11.2020 "Die Gesundheitsdiktatur marschiert - Infektionsschutzgesetz III"

02.12.2020 "Covis 19 ist eine Bedrohung"
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in den Hintergrund tritt. Das BVerfGE erklärte dazu:"Sofern eine Äußerung, in der Tatsachen und Mei-

nungen sich vermengen, durch die Elemente der Stellungnahmen, des Dafürhaltens oder Meinens ge-
prägt ist, wird sie als Meinung von dem Grundrecht geschützt".

a.
Nach Abwägung des Gericht und in Hinblick auf Art. 5 Abs. 1 GG sind die Blogposts des Beklagten hier

als Meinungsäußerungen zu sehen, auch wenn für den Leser der Eindruck entsteht, das oft eine Vermi-

schung von Tatsachenbehauptungen und Meinungen einhergehen. Dem Für und Wider dagegen hal-
tend, eignen sich die ins Verfahren eingebrachten Beweismittel (Fallakte: Mails 001a-001c) daher nicht
aus, eine Ordnungsmaßnahme auf Parteiausschluss mit zu begründen und erfüllen nicht die Anforde-

rungen, die sich aus $ 10 Abs. 4 PartG?! ergeben.

6.

Das Gericht kommt nach einer ausführlichen Beratung und Berücksichtigung aller dargebrachten Punk-
te zu Beginn wie auch innerhalb des Verfahrens zu der Auffassung, dassim Zuge des Beurteilungsspiel-
raumes für Schiedsgerichte der Eintrittin die AfD-Fraktion und der damit verbundenen Satzungsver-
stoß ausreichend ist, um den Beklagten aus der Piratenpartei Deutschland auszuschließen.
Die Innen- aber vor allem die Außenwirkung einer solchen Handlung sind im Hinblick auf das, wofür
die Piratenpartei steht, weder hinnehmbar noch ein von der Parteispitze vertretbaren Situation. Es

wird nicht das freie Mandat angegriffen, sondern die Konsequenz(en), die sich aus der Handlung erge-
ben und diese sind rein innerparteilicher Natur.
Auch wenn der Beklagtein seinem Blogpost vom 06.12.2023 gewisse (Kern-)Themen der Partei weiter-
hinim Kreistagbedienen möchte, so ist dieZusammenarbeit wie auch die Glaubwürdigkeit des Beklag-
ten stark in Zweifel zu ziehen oder zumindest in Frage zu stellen, wenn man die Umstände betrachtet,
die nun vorherrschen. Auch ist der mit dem Eintritt in die AfD-Fraktion begangene Satzungsbruch an-
dauernd. Eine Verständigung im Vorfeld über die Gründe des Fraktionseintritts fand nicht statt.
Ein Parteiausschlussverfahren zu beantragen war daher eine logische Konsequenz des Bundesvor-
stands und das Föderale Schiedsgericht kam zu der Auffassung, dass die geschilderte Gesamtsituation
den Antrag rechtfertigte und diesem daher zuzustimmen war.

Ill. Kostenfestsetzung

Die entstandenen Portokosten des Gerichts i.H.v. 7,90 € und die 3,95 € der Bundesgeschäftsstelle fallen
der Parteikasse zur Last.

2oygl. VGH München, Beschluss v. 24.04.2018 - 4 ZB 17.1488, Rn. 14; vgl. BVerfGE, Beschluss v. 13.4.1994 a.a.0. Rn. 29
2!ygl. Ipsen, C.H.Beck - PartG Kommentierung, 2. Auflage, $ 10 Rn. 16-17
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